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Die meisten in Renten auf einen Blick vorgestellten 
Messgrößen beziehen sich auf die Leistungsseite des 
Alterssicherungssystems. Die hier dargelegten Indika-
toren beleuchten die Beitragsseite und untersuchen, 
welchen Beitrag der Durchschnittsbeschäftigte 2016 
für seine Altersrente entrichtet hat. Steuerfinanzierte 
Rentenleistungen sind hier nicht erfasst.

Da verschiedene Rentenkomponenten in einem 
Land aus unterschiedlichen Einkommensquellen 
finanziert werden können, ist es sehr wichtig, sich einen 
Überblick über die Beitragsquellen zum Alterssiche-
rungssystem zu verschaffen, was sich aber als schwierig 
herausstellen kann. Ziel dieser Darstellung ist es, ein 
umfassendes Bild der hier berücksichtigten Alters-
sicherungsmodelle zu vermitteln, für die Daten zur 
Verfügung stehen. 

In der oberen Tabelle sind die 22 OECD-Länder 
aufgeführt, in denen die Beiträge zur öffentlichen oder 
privaten Rentenversicherung gesetzlich vorgegeben 
sind. Die Alterssicherungssysteme der Länder dieser 
Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass der entrichtete 
Beitragssatz in direkterem Zusammenhang zur Renten-
versicherung steht. 2016 belief sich der durch schnitt-
liche Beitragssatz in dieser Gruppe auf 18,4%. Die 
höchsten Pflichtbeiträge für Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmer zusammengenommen werden mit 30,75% 
bzw. 33,0% in Ungarn und Italien verzeichnet, wobei 
kein weiteres Land über 26% liegt. In Mexiko beträgt 
der Gesamt beitragssatz hingegen nur 6,275%. Sowohl 
in Australien als auch in Kanada spielen steuerfinan - 
zierte Komponenten eine große Rolle, so dass die Bei-
tragssätze dementsprechend unter 10% liegen. Das 
gleiche gilt für Neuseeland, das aber in keiner der 
Tabellen auf geführt ist, weil in diesem Land kein gesetz-
lich vor ge schriebenes, verdienstabhängiges Alters-
sicherungs system existiert.

In den öffentlichen Altersvorsorgesystemen beträgt 
der Beitragssatz im Durchschnitt 15,4%, verglichen mit 
10,7% in den privaten Altersvorsorgesystemen. Im öffent-
lichen System belaufen sich die Arbeitnehmerbeiträge 
auf 6,0%, dies sind etwa zwei Drittel der Arbeitgeber-
beiträge (9,4%) . Im privaten System ist der Unter schied 
geringer, da die Arbeitnehmer- und Arbeit geber beiträge 
4,5% bzw. 6,2% betragen.

In der unteren Tabelle sind die Pflichtbeitragssätze  
zur privaten Rentenversicherung und zur Sozialver-
sicherung aufgeführt, die für einen Beschäftigten des 
privaten Sektors gelten. In dieser Ländergruppe ist es 
schwierig, die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
zur Rentenversicherung von den Beiträgen zu anderen 
Komponenten der Sozialversicherung zu trennen, wie 
Hinterbliebenenrente, Invaliditätsrente, Arbeitslosen-
versicherung usw. Darüber hinaus kann der Einzelne 
nicht frei wählen, welchen Versicherungen er angehören 
möchte und muss daher den vollen Beitrag für alle 
Anteile entrichten. 

Der durchschnittliche Beitragssatz betrug 2016 für 
einen Durchschnittsverdiener in dieser Gruppe 22,9%. 
Die höchsten Pflichtbeiträge zur privaten Renten-
versiche rung und zur Sozialversicherung werden mit 
34,1% in Lettland verzeichnet, die niedrigsten in den 
Vereinig ten Staaten (12,4%) und Irland (14,75%), wobei 
sie in allen anderen Ländern zwischen 20,0% und 28,3% 
angesie delt sind. In Lettland fließen 20% der Beiträge 
in die Finan zierung der künftigen Rentenansprüche 
aus den fiktiv beitragsbezogenen und den beitrags-
bezogenen Alters sicherungssystemen. Mit den verblei-
benden 14,1% werden Leistungen bei Arbeitslosig keit, 
Invalidität, Krankheit und Unfall, sowie Elterngeld und 
Hinterbliebenengeld (für Kinder) finanziert.

Im Durchschnitt sind die Arbeitgeberbeiträge mit 
15,3% doppelt so hoch wie die Arbeitnehmerbeiträge 
(7,7%), wobei praktisch alle Beiträge in die öffentlichen 
Systeme fließen. Eine Ausnahme bezüglich des Bei-
tragsverhältnisses zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern ist Slowenien, wo das Verhältnis nahezu 
umgekehrt ist, da die Arbeit nehmer dort 15,5% zahlen, 
im Vergleich zu einem Arbeit geberanteil von 8,85%.

In Ländern mit höheren Beitragssätzen werden oft 
überdurchschnittliche Rentenleistungen gezahlt (so 
beispielsweise in Island, Italien und den Niederlanden) 
oder die Rentenbezugsdauer ist aufgrund des niedri-
geren Renteneintrittsalters länger, wie dies in Frankreich 
der Fall ist. Höhere Pflichtbeiträge zur Rentenversiche-
rung könnten die Gesamtbeschäftigung senken und die 
informelle Beschäftigung erhöhen.
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Wichtigste Ergebnisse

Die Beitragssätze zur gesetzlich vorgeschriebenen Altersvorsorge lagen für einen Durchschnittsverdiener 
in den 22 OECD-Ländern, die Rentenbeiträge gesondert ausweisen, 2016 im Durchschnitt bei 18,4%. In  
12 weiteren Ländern betrugen die Beitragssätze zur Sozialversicherung und gesetzlich vorgeschriebenen 
privaten Altersvorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammengenommen im Durchschnitt 22,9%.
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7.1  Beitragssätze zur gesetzlich vorgeschriebenen Altersvorsorge für einen Durchschnittsverdiener, 2016

 Öffentlich Privat 
Insgesamt

 Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber

Australien 0.0 9.5   9.5
Belgien 7.5 8.86   16.4
Kanada 4.95 4.95   9.9
Chile   11.23 1.15 12.4
Dänemark 0.26 0.52 4 8 12.8
Finnland 7.20 18.00   25.2
Frankreich 7.25 10.40 3.10 4.65 25.40
Deutschland 9.35 9.35   18.7
Ungarn 10.0 20.75   30.75
Island 0.0 7.35 4 8 19.35
Israel 3.75 3.75 5.5 12.0 25.0
Italien 9.19 23.81   33.0
Japan 8.914 8.914   17.828
Korea 4.5 4.5   9.0
Luxemburg 8.0 8.0   16.0
Niederlande 4.9 0.0 16 20.9
Mexiko   1.125 5.15 6.275
Polen 9.76 9.76   19.52
Slowak. Rep. 4.0 14.0   18.0
Schweden 7.0 11.4 0.0 4.5 22.9
Schweiz 4.2 4.2 3.9 3.9 16.2
Türkei 9.0 11.0   20.0

Anmerkung: In manchen Fällen wurden die Rentenbeitragseinnahmen auf der Basis der Annahme kalkuliert, dass die Einnahmen 
zwischen verschiedenen Sozialversicherungsprogrammen proportional zu den Beitragssätzen aufgeteilt werden. Der Gesamtbeitrag 
enthält Zahlungen von Personen, die nicht abhängig beschäftigt sind (hauptsächlich Selbstständige). In Dänemark wird der Beitrag zur 
Arbeitsmarkt-Zusatzrente (ATP) in Prozent eines Durchschnittsverdiensts in Höhe von 412 555 DNK ausgedrückt.
Quelle: OECD (verschiedene Ausgaben), Taxing Wages; OECD (2016), Revenue Statistics; Social Security Administration, Vereinigte Staaten 
(verschiedene Ausgaben), Social Security Programs throughout the World; OECD-Renten- sowie Steuer- und Transfermodelle.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933634534

7.2  Beitragssätze zur Sozialversicherung und gesetzlich vorgeschriebenen privaten Altersvorsorge  
für einen Durchschnittsverdiener, 2016

 Öffentlich Privat 
Insgesamt

 Arbeitnehmer Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber
Österreich 10.25 12.55   22.8
Tschech. Rep. 6.5 21.5   28.0
Estland  16.0 2.0 4.0 22.0
Griechenland 6.67 13.3   20.0
Irland 4 10.75   14.75
Lettland 10.5 23.59   34.09
Norwegen 8.2 14.1  2.0 22.3
Portugal 6.4 13.8   20.2
Slowenien 15.5 8.85   24.4
Spanien 4.7 23.6   28.3
Ver. Königreich 12 13.8   25.8
Ver. Staaten 6.2 6.2   12.4

Anmerkung: In manchen Fällen wurden die Rentenbeitragseinnahmen auf der Basis der Annahme kalkuliert, dass die Einnahmen 
zwischen verschiedenen Sozialversicherungsprogrammen proportional zu den Beitragssätzen aufgeteilt werden. Der Gesamtbeitrag 
enthält Zahlungen von Personen, die nicht abhängig beschäftigt sind (hauptsächlich Selbstständige).
Quelle: OECD (verschiedene Ausgaben), Taxing Wages; OECD (2016), Revenue Statistics; Social Security Administration, Vereinigte Staaten 
(verschiedene Ausgaben), Social Security Programs throughout the World; OECD-Renten- sowie Steuer- und Transfermodelle.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933634553
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